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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Anschläge in Paris und Kopenhagen 

haben uns gezeigt, dass es eine neue 

Qualität der Bedrohung gibt. Derzeit lie-

gen zwar keine konkreten Hinweise auf 

Terroraktionen in Nordrhein-Westfalen 

vor, aber das Risikopotenzial der Perso-

nen, von denen eine Anschlagsgefahr aus-

geht, nimmt kontinuierlich zu. Gemeinsam 

mit dem Verfassungsschutz werden wir 

daher alles Mögliche tun, um der Bedro-

hung durch islamistische Extremisten und 

Terroristen entgegenzuwirken. Allerdings 

gehört zur Offenheit auch, dass wir keine 

hundertprozentige Sicherheit garantieren 

können. 

Für uns in der Polizei kommt es vor 

allem darauf an, die Aufklärungs-, Aus-

werte- und Observationsmaßnahmen zu 

intensivieren und uns in den polizeilichen 

Staatsschutzdienststellen zu verstärken. 

Darüber hinaus müssen wir darauf vorbe-

reitet sein, bei konkreten Gefährdungshin-

weisen weitere Personen- und Objekt-

schutzaufträge übernehmen zu können. 

Dies alles sind zusätzliche Aufgaben, die 

wir mit unserem jetzigen Personal nur für 

eine begrenzte Übergangszeit zusätzlich 

bewältigen können. 

Es ist daher beabsichtigt, die jährli-

chen Einstellungen für die Polizei bis 2017 

um jeweils 120 Beamtinnen und Beamte 

zu erhöhen. Die Landesregierung wird in 

Kürze einen entsprechenden Nachtrags-

haushalt einbringen. Wir wollen und kön-

nen allerdings nicht warten, bis die jungen 

Kolleginnen und Kollegen eingestellt und 

ausgebildet sind. Deshalb ist vorgesehen, 

kurzfristig auch Beamtinnen und Beamte 

aus Mobilen Einsatzkommandos im Spek-

trum der Abwehr terroristischer Gefah-

ren einzusetzen. Die Fahndungsgruppe 

Staatsschutz des Landeskriminalamtes 

soll vergrößert werden. Auch die landes-

zentralen Kapazitäten für Auswertung und 

Analyse sollen aufgestockt werden. In aus-

gewählten Behörden wird der Polizeiliche 

Staatsschutz verstärkt. Der Gesamtum-

fang der Verstärkungen für die örtlichen 

Behörden und das lka liegt kurzfristig bei 

200 Stellen. Eine Feinkonzeption wird der-

zeit noch erarbeitet. Darüber hinaus sollen 

in den nächsten Jahren auch besondere 

Belastungen für den Schutz gefährdeter 

Objekte und Personen sukzessive berück-

sichtigt werden.

Zur konkreten Umsetzung unseres Konzep-

tes stehen wir in sehr engem Austausch 

mit den Personal- und Berufsvertretun-

gen. Für die konstruktive Zusammenarbeit 

möchte ich mich an dieser Stelle ausdrück-

lich bedanken. 

Für den 27. Februar hat Innenminister 

Ralf Jäger die Behördenleiterinnen und 

Behördenleiter sowie die Personalratsvor-

sitzenden eingeladen, um über die nächs-

ten Umsetzungsschritte zu informieren 

und über die Auswirkungen in der Polizei 

zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Ministe-

rium für Inneres und Kommunales

Ihr Wolfgang Düren

Wolfgang Düren
Abteilungsleiter »Polizei« im mik
des Landes Nordrhein-Westfalen

»Mehr Personal zur 
Bekämpfung der Bedrohung 

durch islamistische 
Extremisten und Terroristen«
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Gewalttätige Auseinandersetzungen im  Zusammenhang mit Fuß-

ballspielen finden im Bundesgebiet nahezu wöchentlich gewalt-

tätige Auseinandersetzungen statt. Die Intensität der Gewalt hat  

zugenommen. Das gefährdet in erheblichem Maße die öffentliche 

Sicherheit. 

O
rganisiert handelnde Täter nutzen die traditionell friedli-

che Fan- und Eventkultur als »Deckung« für eigene krimi-

nelle Zwecke. Damit diskreditieren sie die gesamte Fan-

szene. Vorrangiges Ziel der mit hoher krimineller Energie – häufig 

bundesweit – agierenden Straftäter ist es, wiederholt Gewaltde-

likte zu begehen oder als »Rädelsführer« solche zu initiieren. Eine 

konsequente Strafverfolgung dieser »Intensivtäter Gewalt und 

Sport« (igs) wurde durch unterschiedliche Zuständigkeiten von 

Polizei und Justiz in der Vergangenheit oftmals erschwert.  >
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Eine neue Konzeption für ein besseres Zusammenwirken

Der »Unterausschuss Führung, Einsatz und Kriminalitätsbekämp-

fung« (ua fek) des Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz 

hat bereits zu Beginn des Jahres 2014 den Beschluss gefasst, 

die bisherigen polizeilichen Maßnahmen gegen igs nachhaltig 

zu intensivieren. Zu diesem Zweck hat der ua fek eine Bund-Län-

der-Arbeitsgruppe (blag) »Intensivtäter Gewalt und Sport« unter 

Vorsitz des Landes Nordrhein-Westfalen und unter Beteiligung 

elf weiterer Länder und des Bundes eingerichtet. Ihr Auftrag war 

es, eine Konzeption zur »Intensivierung der länderübergreifen-

den Verfolgung von Gewalttätern bei Fußballveranstaltungen« zu 

erarbeiten. Diese Rahmenkonzeption »Intensivtäter Gewalt und 

Sport« liegt nun vor.

Mit der Rahmenkonzeption werden folgende Ziele verfolgt:

 > igs sind bundesweit nach einheitlichen Kriterien identifiziert

 > Länderübergreifend sind Regelungen zu Organisation, Zustän-

digkeiten sowie Standards einer zentralisierten und personen-

orientierten Befassung mit igs beschrieben

 > Die rechtlichen Möglichkeiten und taktischen Handlungsoptio-

nen gegenüber igs werden umfassend und offensiv genutzt 

 > Die Ermittlungen gegen igs werden in enger Abstimmung zwi-

schen Staatsanwaltschaft und Polizei geführt

 > Es findet ein strukturierter Erkenntnis- und Informationsaus-

tausch zu igs zwischen den Polizeien der Länder und der Bun-

despolizei statt 

Hierdurch wird:

Ermittlungs- und Kontrolldruck gegen igs, ihr Handlungsspiel-

raum eingeschränkt und ihr kriminelles Handeln nachhaltig 

unterbunden.

titel
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Definition der Intensivtäter

»Intensivtäter Gewalt und Sport« im Sinne der Rahmenkonzep-

tion sind Personen, die im Zusammenhang mit Sportveranstal-

tungen mit hoher krimineller Energie Gewaltdelikte von besonde-

rer Bedeutung begehen, dazu anstiften, einen sonstigen Tatbei-

trag leisten oder deren Abläufe maßgeblich gestalten bzw. lenken, 

und bei denen hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

sie auch künftig einschlägig in Erscheinung treten.

Diese Definition ermöglicht es den Polizeien der Länder und 

der Bundespolizei nunmehr, die »führenden Köpfe und Akteure« 

der gewalttätigen Szene nach einheitlichen Kriterien als Intensiv-

täter zu identifizieren. Ob eine Person eine täterorientierte Sach-

bearbeitung als igs erfährt, hängt von der von ihr ausgehenden 

Gefahr ab. Diese Gefahr ist jeweils individuell zu prüfen. Erste 

Anhaltspunkte für ein entsprechendes Potenzial können sich  

z. B. aus einer Speicherung der Person in der Datei »Gewalttäter 

Sport« bzw. einer Einstufung in die Kategorien B (gewaltbereit/-

geneigt) oder C (gewaltsuchend) ergeben. Zur Identifizierung von 

igs werden insbesondere auch die bei Szenenkundigen Beamten 

(skb) und Fankundigen Beamten (fkb) vorliegenden Erkennt-

nisse und Informationen einbezogen.

Repressiv, präventiv und proaktiv ermitteln

Die Polizeien der Länder und die Bundespolizei gewährleisten eine 

personenbezogene Befassung mit igs durch Ermittlungsbeam-

tinnen und -beamte in Fachdienststellen. Im Rahmen der täter-

orientierten Sachbearbeitung werden repressive und präventive 

Ermittlungsoptionen umfassend und proaktiv genutzt . Daneben 

wird in enger Zusammenarbeit mit anderen Behörden und nicht 

öffentlichen Stellen zudem auch offensiv auf ergänzende Maß-

nahmen gegen igs hingewirkt. Denkbar sind hier Überprüfun-

gen der Zuverlässigkeit und charakterlichen Eignung von igs im 

Bereich des Waffen- und Fahrerlaubnisrechts, aber auch zum Bei-

spiel ein Einfordern von Verwaltungsgebühren und Kosten sowie 

eine Inregressnahme. Ziel hierbei ist es, zusätzlichen Kontroll-

druck aufzubauen und den Handlungsspielraum von igs weiter-

gehend einzuschränken.

Darüber hinausgehend haben alle Polizistinnen und Polizisten 

bei der Feststellung von Straftaten oder Gefahren begründendem 

Verhalten von igs sowie bei deren Antreffen in Zusammenhang 

mit Sportveranstaltungen alle rechtlich in Betracht kommenden 

Maßnahmen konsequent zu treffen. Die für den igs zuständige 

Fachdienststelle ist – soweit möglich – unmittelbar zu kontaktie-

ren bzw. im weiteren Fortgang zumindest zu informieren. 

Eine landesweite Koordinierung hinsichtlich der Umsetzung 

des Konzepts erfolgt durch das lzpd (lis/Landesinformations-

stelle  Sporteinsätze). Die länderübergreifende Zentralstelle igs 

ist darüber hinaus bei der Zentralen Informationsstelle Sportein-

sätze (zis) angesiedelt.  >
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Enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft

Ein erfolgreiches und nachhaltiges Vorgehen gegen igs setzt ins-

besondere auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und enge 

Abstimmung von Staatsanwaltschaft und Polizei voraus. Daher 

werden der Staatsanwaltschaft für ihre Ermittlungen grundsätz-

lich alle polizeilichen Informationen zu igs zur Verfügung gestellt. 

Dies eröffnet der Staatsanwaltschaft – wie im weiteren Fortgang 

auch dem erkennenden Gericht – die Möglichkeit, sich ein umfas-

sendes Bild von Persönlichkeit und krimineller Energie des igs zu 

verschaffen. Ergänzend zur polizeilich zentralisierten und täterori-

entiert ausgerichteten Sachbearbeitung kann es im Einzelfall sinn-

voll sein, Strafverfahren gegen igs gleichfalls auch bei der Staats-

anwaltschaft personenorientiert – soweit vorhanden in Sonderde-

zernaten – zu führen. Im Interesse einer zügigen und wirksamen 

Strafverfolgung kann es sich zudem anbieten, auch die von igs in 

Zuständigkeitsbereichen anderer Staatsanwaltschaften begange-

nen Straftaten beizuziehen und dazu Sammelverfahren anzule-

gen. So wird auch einer justiziell nur isolierten Betrachtung ein-

zelner durch igs – häufig bundesweit – begangener Delikte ent-

gegengewirkt und eine angemessene rechtliche Würdigung aller 

Straftaten im Gesamtkontext unterstützt.

Die Umsetzung der Rahmenkonzeption liegt nun bei den Län-

dern und dem Bund. 

In Nordrhein-Westfalen wurde mit einem Erlass im Februar 

2015 der Startschuss zu einer personenorientierten Befassung 

mit »Intensivtätern Gewalt und Sport« gegeben. In den 16 Kri-

minalhauptstellen des Landes werden dann personenorien-

tierte Ermittlungen durchgeführt und igs in »Manndeckung«  

genommen.  ///                           Frank Hoever, mik nrw 

titel
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Gespräche und regelmäßiges Feedback sind im täglichen Umgang 

miteinander unerlässlich. Ab diesem Jahr sollen daher alle Polizei-

behörden das »Feedback für Führungskräfte« (ffb) einführen – 

Ziel ist es, den Dialog von Führungskräften mit ihren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern zu fördern und Rückmeldungen struktu-

riert zu nutzen.

D
er Erlass zum »Feedback für Führungskräfte« vom 15. 

Dezember 2014 ist dabei nicht der erste Schritt auf dem 

Weg zu einem verbindlichen Führungsfeedback. Schon 

zu Beginn des letzten Jahrzehnts wurden in der Polizei nrw Ins-

trumente zum Führungsfeedback erprobt und genutzt. Im Jahr 

2010 erwarb das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Per-

sonalangelegenheiten (lafp) nrw schließlich die Lizenz für ein 

wissenschaftlich evaluiertes Instrument, das sich im Bereich der 

Personalentwicklung bereits international und bran-

chenübergreifend bewährt hat. Im Fol-

gejahr implementierte das lafp 

nrw dieses Instrument unter 

dem Titel »Jahresgespräch« 

und nahm es in das Beratungsangebot des 

Dezernates 31 auf. Weitere Pionierbehörden folgten.

Mit einem ersten Erlass beschleunigte das mik nrw 

im Jahr 2013 den landesweiten Einführungsprozess. 

Das Instrument wurde unter dem Titel »Feedback für 

Führungskräfte« allen Polizeibehörden zur freiwilligen 

Nutzung zur Verfügung gestellt. Hinweise und Hand-

lungsempfehlungen flossen in einen Leitfaden ein. Wei-

tere Behörden entschieden sich zur Implementierung 

und sammelten erste Erfahrungen mit der Einführung 

und Nutzung. Bei diesen Schritten wurden sie durch 

das lafp nrw unterstützt. Die Auswertung dieser 

Erfahrungen ließ nur einen Schluss zu: Ein strukturiertes Feed-

back für Führungskräfte durch die Mitarbeitenden ist sinnvoll!

Landesweite verbindliche Einführung 
des »Feedbacks für Führungskräfte« 
Ein offenes und vertrauensvolles 
Miteinander pflegen

»Ein strukturiertes 
Feedback für 

Führungskräfte durch 
die Mitarbeitenden 

ist sinnvoll«

führung
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Von der Anonymität zum offenen Gespräch

Das »Feedback für Führungskräfte« besteht aus zwei Elementen: 

Einer anonymen schriftlichen Befragung und einem Gruppenge-

spräch zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Der Frage-

bogen dient dabei vier Zielen: 

1. Er regt Mitarbeitende dazu an, das Führungsverhalten, das sie 

im Alltag erleben, bewusst und in Ruhe zu reflektieren.

2. Die Auswertung des Fragebogens mit Hilfe des Auswertetools 

bietet der Führungskraft einen ersten strukturierten Eindruck 

über die Rückmeldungen.

3. Er erzeugt eine gewisse Selbstverpflichtung, im Gespräch mit 

der Führungskraft nicht zu schweigen, sondern zu den schrift-

lich fixierten Einschätzungen auch zu stehen und diese zu 

erläutern. 

4. Er ermöglicht es, das Feedback-Gespräch zu strukturieren. Das 

heißt zum einen, von den Mitarbeitenden angesprochene Pro-

bleme, die sich aus dem Führungshandeln ergeben, im Zusam-

menhang zu erörtern. Zum anderen heißt es aber auch, die 

Stärken der Führungskraft klar zu benennen.

Das Führungsfeedback ist jedoch weder eine Vorgesetztenbeur-

teilung noch eine statistisch auswertbare Messung seiner oder 

ihrer Leistungen. Die Systematik, die Inhalte und die Formulie-

rung der Fragen des Fragebogens dienen ausschließlich den oben 

genannten Zielen. Das ganze Verfahren bleibt vertraulich zwi-

schen den beteiligten Personen. Außerdem trifft die Auswertung 

der Fragebögen keine Aussage über die Beurteilung der tatsäch-

lichen Führungsleistung des Vorgesetzten. Erkennbar sind ledig-

lich die Bereiche des täglichen Miteinanders, die von besonderer 

Bedeutung sind und über die es sich zu sprechen lohnt.

Die Systematik der Fragen

Ziel der Fragen bzw. Antworten ist es, relevante Gesprächsbe-

darfe zu identifizieren. Eine Beispiel-Frage ist etwa: »Wie beurtei-

len Sie Ihre Arbeitsbelastung?« Auf den ersten Blick scheint diese 

Frage ungenau und löst häufig die Frage aus: »Wie ist das denn 

gemeint?« Tatsächlich sind hier fünf – oder sogar mehr – Lesar-

ten denkbar, die auf unterschiedliche Formen der Fehlbelastung 

hindeuten können, wenn »sehr schlecht« oder »schlecht« ange-

kreuzt wurde:

 > »Meine Belastung ist quantitativ zu hoch: Ich habe zu viel 

Arbeit, ich bin überbelastet!«

 > »Meine Belastung ist quantitativ zu niedrig: Ich habe zu wenig 

Arbeit und langweile mich!«

 > »Meine Belastung ist qualitativ zu hoch: Ich bin nicht aus-

reichend qualifiziert und brauche Fortbildung oder sonstige 

Unterstützung!«

 > »Meine Belastung ist qualitativ zu niedrig: Ich kann bei meiner 

Arbeit mein Fachwissen und meine Erfahrung nicht einbringen 

und bin davon frustriert!«

 > »Die Arbeitsmenge und Inhalte sind ok, aber die Arbeitsatmo-

sphäre ist so schlecht, dass jede Arbeit zur Qual wird!«

Wenn eine dieser Aussagen auf eine oder mehrere Personen in 

einer Gruppe zutreffen, lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und 

wenn in derselben Gruppe verschiedene Lesarten relevant sind, 

lohnt es sich besonders!

»Wir haben doch schon das  

Mitarbeitergespräch!«

Die jährliche Durchführung von Mitarbeitergesprächen ist in 

der Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden bzw. in der 

Gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesoberbehörden 

bereits verbindlich geregelt. Das Mitarbeitergespräch hat jedoch 

einen anderen Rahmen und verfolgt auch andere Ziele. Das Feed-

back für Führungskräfte eröffnet weitere Möglichkeiten. So kön-

nen Rückmeldungen im Kontext gemeinsam erörtert werden. 

Viele Führungskräfte kennen als Abschluss eines Mitarbeiter- 

oder Konfliktgesprächs den Satz: »Und die anderen sehen das 

auch so!« Für jede Führungskraft ist dies eine schwierige Aus-

sage, denn sie kann der Wahrheit entsprechen – oder auch nicht. 

Die Chancen, die ein Gruppengespräch ermöglicht, bietet das 

Mitarbeitergespräch nicht. Deshalb können und sollen sich beide 

Instrumente 

ergänzen und 

fördern.  > »Antworten dienen
als Hinweise für 
Gesprächsbedarfe«
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Ohne Vertrauen 

geht es nicht

Das Führungsfeedback soll vertraulich sein und vertrauensvoll 

geführt werden. Das verlangt von Führungskräften das Vertrauen 

darin, dass Mitarbeitende mehr können, wollen und tun als sich 

für die letzte Beurteilung zu »rächen« – oder sich für die nächste 

einzuschmeicheln. Es verlangt von Behördenleitungen das Ver-

trauen darin, dass Führungskräfte lernen und sich entwickeln 

wollen und können. Und es verlangt von allen, eine Kultur des ver-

trauensvollen, offenen und respektvollen Umgangs miteinander 

zu entwickeln und zu pflegen.

Moderation ist ein echter Erfolgsfaktor

Vielleicht die wichtigste Erfahrung aus den bisher schon stattge-

fundenen Implementierungsprozessen ist die Erkenntnis, dass 

eine Moderation ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Gruppen-

gespräch ist. Dafür sprechen mehrere Gründe:

 > In emotionalen Momenten sind alle, die einer Gruppe im Alltag 

angehören, betroffen. Ein Moderator oder eine Moderatorin 

kann als eine außerhalb der Gruppe stehende Person besser 

dabei unterstützen, ein sachliches Gespräch zu gewährleisten.

 > Polizeiliche Führungskräfte sind daran gewöhnt, Besprechungen 

zu leiten. Moderieren und leiten ist jedoch nicht das gleiche!

 > Beim Moderieren ist vieles zu beachten. Dieser Aufgabe 

gerecht zu werden und dabei – bei einer eigenen Betroffenheit 

– unablässig aufmerksam zuzuhören, ist kaum möglich. Zuhö-

ren wird noch schwieriger, wenn Aussagen überraschend oder 

irritierend sind.

Das Gruppengespräch moderieren zu lassen zeugt von einem 

professionellen Führungsverhalten.

→ Infos und Kontakt 

Den neuen Erlass, das Tool »Feedback für Führungs-

kräfte« sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen und Kon-

taktdaten zu einer Ansprechpartnerin im LAFP finden Sie im 

Intrapol unter http://intrapol.polizei.nrw.de/ZentraleAufga-

ben/gesund/führ_verh/Seiten/Rueckmeldung_als_Fueh-

rungsinstr.aspx

Aufwand versus Nutzen

Die Implementierung und turnusmäßige 

Durchführung des Führungsfeedbacks bindet Personal und Zeit. 

Der Erfolg hängt – neben einem gelungenen Prozess – auch maß-

geblich von der Kritikfähigkeit und dem Veränderungswillen der 

Führungskräfte ab. Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Erkennt-

nisse und vielfältige Erfahrungswerte, wie bedeutsam das Ver-

halten der unmittelbaren Führungskraft für die Gesundheit und 

die Arbeitsqualität der Mitarbeitenden ist. In Zeiten, in denen 

hohe Arbeitsverdichtung und steigende Anforderungen zum All-

tag gehören, gewinnt das Führungsverhalten an Bedeutung. Hier 

kann und soll das Führungsfeedback dazu beitragen,

 > Reibungsverluste, die durch Missverständnisse oder fehlende 

Informationen entstehen, zu vermeiden,

 > strukturiert, effizient und aus verschiedenen Perspektiven 

Probleme zu benennen und priorisiert Lösungsbedarf zu 

artikulieren,

 > schwelende Konflikte anzugehen und zu bewältigen,

 > Führungskräfte zu stärken und ihre guten Leistungen 

anzuerkennen.

Rückmeldeinstrumente haben sich als sinnvolles Mittel der Per-

sonalentwicklung in Wirtschaft und Verwaltung bewährt. Zudem 

verschafft das Führungsfeedback für Führungskräfte und Mitar-

beitende »Zeit für Führung« und aktiviert die gesundheitserhal-

tenden bzw. fördernden Faktoren des Führungsverhaltens im Rah-

men einer »salutogenen Führung«. Diese positiven Aspekte sollen 

mit der landesweit verbindlichen Einführung des Führungsfeed-

backs allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Füh-

rungskräften zugutekommen. /// Michaela C. Willig, lafp nrw

»Kultur des offenen 
und vertrauensvollen 
Umgangs fördern«

führung
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Streife: Warum setzen Sie auf das »Feedback für 

Führungskräfte«?

Dieter Wehe: Das Instrument ist wissenschaftlich fundiert und 

auch in der Praxis erprobt. Es besteht aus einem Fragebogen 

sowie einem Gruppengespräch. Wir Führungskräfte erfahren hier-

durch, wie unser Führungsverhalten bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ankommt und welche Erwartungshaltungen beste-

hen. Erfahrungswerte und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, 

wie bedeutsam das Verhalten der unmittelbaren Führungskraft 

für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

die Arbeitsqualität ist.

Eine Kultur des offenen Umgangs stärken
Vier Fragen zum »Feedback für Führungskräfte« 
an Dieter Wehe,  Inspekteur der Polizei des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

Streife: Was bringt das den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern?

Wehe: Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  ist es eine Mög-

lichkeit zum strukturierten Dialog. Gespräche im täglichen Dienst 

reichen nicht aus, um über Wahrnehmungen zu sprechen, posi-

tive wie negative. In einem anoymisierten Verfahren wie dem Füh-

rungsfeedback ist auch gewährleistet, dass Mitarbeiterrechte 

gewahrt bleiben. 

Streife: Gibt es schon praktische Erfahrungen 

im Umgang mit diesem Instrument?

Wehe: Die Erfahrungen aus verschiedenen Polizeibehörden, die 

das »Feedback für Führungskräfte« bereits eingeführt haben, 

belegen die positiven Wirkungen. Und sie zeigen auch, dass die 

Kolleginnen und Kollegen das Instrument konstruktiv und ver-

trauensvoll nutzen.

Streife: Haben Sie selbst schon mit diesem Instrument 

gearbeitet und wie sind Sie mit dem Feedback umgegangen?

Wehe: Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 

nrw setzt das Führungsfeedback bereits seit mehreren Jahren 

ein. Die dabei gemachten Erfahrungen haben in vollem Umfang 

die Erwartungen erfüllt. Für mich war das anschließende Rück-

meldegespräch über die Ergebnisse besonders wertvoll. Ich bin 

davon überzeugt: Das »Feedback für Führungskräfte« kann dazu 

beitragen, die Kultur des offenen Umgangs in der Polizei dieses 

Landes weiter zu stärken. 

Streife: Können wir uns den Aufwand angesichts der 

aktuellen Sicherheitslage überhaupt leisten?

Wehe: Wenn das Führungsfeedback aus zeitlichen Gründen nicht 

durchgeführt werden kann, muss es verschoben werden. Ich bin 

aber überzeugt, dass durch das Verfahren die Zusammenarbeit in 

den Dienststellen weiter verbessert  werden kann. Ich habe noch 

niemanden gehört, der nach dem Führungsfeedback gesagt hat: 

»Das hat uns nichts gebracht.«
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Den Elektronischen StreifenBeleg esb 

kennt jeder Polizist: Darüber können Daten 

automatisiert und standardisiert aus dem 

polizeilichen System übernommen und 

Einsätze dokumentiert werden. Bis ein 

Verfahren wie esb  jedoch landesweit ein-

gesetzt werden kann, hat es einen langen 

Weg hinter sich. Maßgeblich beteiligt an 

der Umsetzung eines solchen it-Projekts 

ist der Ausschuss »Koordination der poli-

zeifachlichen Anforderungen an informati-

onstechnische Lösungen der Polizei nrw«, 

kurz it-Fako.

Im Gespräch mit der Streife erklären 

Dr. Katharina Giere, die Vorsitzende des 

it-Fako-Ausschusses, und Polizeidirek-

tor Hubert Luhmann, Leiter der it-Fako-

Geschäftsstelle im Polizeipräsidium Biele-

feld, die Aufgaben und Herausforderungen 

der Fachgruppe. 

Streife: Was ist die it-Fako und womit 

beschäftigt sie sich?

Katharina Giere: Die it-Fako wurde im 

Jahr 2006 eingerichtet. Ihre Aufgabe ist 

die Aufstellung, Bewertung und Bünde-

lung der polizeifachlichen Anforderun-

gen, wenn neue it-Produkte und -Lösun-

gen bei der Polizei nrw eingeführt oder 

bestehende verändert werden sollen. Hin-

tergrund dazu ist: Der Anwender einer 

Software stellt oft andere Anforderungen 

an das Produkt als der Techniker, der das 

Ganze umsetzt. Außerdem hat eine Ober-

behörde andere Ansprüche als etwa eine 

Polizeibehörde vor Ort. Deshalb gilt es, die 

speziellen Anforderungen, die die Polizei 

an ihre Anwendungen stellt, an einer Stelle 

zusammenzutragen, zu bündeln und zu 

koordinieren – das ist der Auftrag der it-

Fako. Wir begleiten it-Projekte von Beginn 

an, bewerten sie etwa in Hinsicht auf ihre 

Bedeutung für die Polizei, erstellen ein so 

genanntes »Lastenheft« mit den spezifi-

schen polizeifachlichen Anforderungen 

und prüfen sie auf Wirtschaftlichkeit und 

Umsetzbarkeit. 

Streife: Wie werden die »polizeifachlichen 

Anforderungen« erarbeitet?

Hubert Luhmann: Die Konzentration auf 

die polizeifachlichen Anforderungen von 

Beginn an ist deshalb so wichtig, weil 

diese Anforderungen auch innerhalb der 

Polizei sehr unterschiedlich sein können. 

Es gibt kleine Behörden wie Olpe, Euskir-

chen oder Höxter und es gibt große Behör-

den wie Köln oder Düsseldorf mit einigen 

tausend Beschäftigten. Für alle muss die 

Anwendung nutzbar sein. Dazu orientie-

ren wir uns an den konkreten Bedarfen 

it-Fako: Koordination von it-Lösungen bei der 
Polizei nrw Vom Wunsch zur Wirklichkeit

technik
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der Behörden. Früher haben it-Fachleute 

für die Polizei Anwendungen entworfen. 

Dann hat man festgestellt: Der Ansatz der 

Anwendung ist gut, man hätte aber aus 

polizeifachlicher Sicht auf das ein oder 

andere mehr achten müssen. Jetzt kom-

men wir von der anderen Seite: Wir überle-

gen, wie eine Anwendung geschaffen sein 

muss, damit die Polizei gut damit arbei-

ten kann. Was wird für welchen Anlass 

gebraucht? Wer arbeitet damit? Worauf 

kommt es im täglichen Umgang an? Erst 

dann kommen die it-Experten dazu und 

entwerfen etwas. Auf dieser Basis nähert 

man sich dann an. Wir nennen diesen Pro-

zess »vom Wunsch zur Wirklichkeit«.

Streife: Woran arbeitet die it-Fako gerade 

konkret? 

Giere: Einerseits wirkt die Fako an den sehr 

umfangreichen landesweiten neuen it-

Projekten wie viva, MoWiN oder epos nrw 

mit, die sehr komplex sind und viel Zeit in 

Anspruch nehmen. Daneben beschäfti-

gen wir uns aber auch mit der Vereinheit-

lichung und Standardisierung von bereits 

bestehenden Anwendungen, die in den 

Behörden genutzt werden. Bei der letz-

ten Bestandsaufnahme waren das mehr 

als 2.500 dezentrale Verfahren im poli-

zeilichen System. In den Behörden wur-

den über viele Jahre aus eigenem Antrieb 

heraus kleinere und größere Anwendungen 

vor Ort programmiert, weil es den entspre-

chenden Bedarf an it-Unterstützung gab. 

Und dies, auch das muss an dieser Stelle 

betont werden, mit sehr viel Kreativität 

und Engagement, um die Arbeitsqualität 

zu verbessern und die Abläufe zu erleich-

tern. Deshalb gibt es jetzt so viele Einzel-

anwendungen, die erst einmal gesichtet 

und geprüft werden müssen. Hier arbei-

ten wir an einer Standardisierung, denn 

wir brauchen bei der Polizei nrw eine rei-

bungslos funktionierende, einheitliche und 

aufeinander abgestimmte it-Umgebung. 

Die aktuelle Umstellung auf MoWiN  zeigt, 

wie dringlich hier der Handlungsbedarf ist.

Luhmann: Bei diesen dezentralen Verfah-

ren handelt es sich nicht nur um eigens 

erstellte Programme, sondern auch um 

eingekaufte Standardanwendungen. Zu 

jeder Kamera gehört heute etwa eine Bild-

bearbeitungssoftware, die man sich frü-

her in der jeweiligen Behörde hat aufspie-

len lassen. Aus diesem Grund gibt es jetzt 

Dutzende verschiedene Bildbearbeitungs-

programme in den Behörden. Ähnliches 

gilt für Brenn- und Verschlüsselungspro-

gramme oder Arbeitszeiterfassungssys-

teme – fast jede Behörde hat hier ihr eige-

nes System. Das macht natürlich keinen 

Sinn, es ist einfach nicht wirtschaftlich. 

Außerdem belastet es die Server unnötig 

und verschlingt Unmengen an Personal-

stunden. Hat man dagegen standardisierte 

Programme, spart man Zeit und Geld. Der 

Kauf von Lizenzen wird günstiger, weil man 

größere Mengen einkaufen kann, die Ins-

tallation geht schneller, weil man sich mit 

dem Programm bereits auskennt und es 

kann einheitlich gepflegt werden. Der-

zeit haben wir noch 253 verschiedene it-

Verfahren im cn-pol, die von der it-Fako 

bewertet werden und bei denen wir aus 

fachlicher Sicht entscheiden müssen, wel-

che bleiben und welche wegfallen können. 

Streife: Viele it-Anwendungen sind ja in 

den Behörden selbst entstanden. Was 

mache ich denn, wenn ich heute eine gu-

te Idee für ein für die Polizei nützliches 

it-Verfahren habe?

Giere: Wenn es in den Behörden Vorschläge 

für bestimmte Anwendungen gibt, die den 

polizeilichen Arbeitsalltag erleichtern, 

kann man gerne einen Vorhabensantrag 

stellen, der dann von der it-Fako geprüft 

wird. Die Konsolidierung der Anwendungs-

landschaft soll auf keinen Fall ein Sig-

nal dafür sein, sich nicht mehr mit dem 

Thema zu befassen. Im Gegenteil: Es geht 

darum, gute Ideen von Anfang an fachlich 

zu begleiten sowie strukturiert und effizi-

ent zu prüfen, ob und wie sich die Anwen-

dung landesweit einsetzen lässt, damit alle 

etwas davon haben. Bewertet die it-Fako 

die vorgeschlagene Anwendung als posi-

tiv, spricht sie eine Empfehlung aus – die >

Dr. Katharina Giere

pd Hubert Luhmann
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Entscheidung, was umgesetzt wird, liegt 

dann beim Ministerium für Inneres und 

Kommunales.

Streife: Gibt es denn eine Anwendung, 

die es aus einer kleinen Behörde nach 

ganz nrw geschafft hat?

Luhmann: Ein gutes Beispiel dafür ist etwa 

der »Elektronische StreifenBeleg«, kurz 

esb. Dieser wurde im Jahr 2002 zuerst 

in Paderborn im Wachdienst eingesetzt. 

2008 wurde dann entschieden, dass esb 

ein Verfahren ist, für das es landesweit 

einen Bedarf gibt und das für den Einsatz 

in ganz nrw geeignet ist. Unter Begleitung 

it-großprojekte 
der polizei nrw:

MoWIn: 

Modernisierung der 

Windows-Infrastruktur

ViVA: Verfahren zur integrierten 

Vorgangsbearbeitung und Auskunft

EPOS.NRW: Einführung von Pro-

dukthaushalten zur Outputo-

rientierten Steuerung – Neues 

Rechnungswesen

CN-Pol NG: Corporate Network der 

Polizei Next Generation

MVL: Modernisierung und Verein-

heitlichung der Leitstellentechnik

→ Kontakt, Geschäftsstelle  

der IT-Fako

PD Hubert Luhmann 

Polizeipräsidium Bielefeld

Kurt-Schumacher-Str. 46

33615 Bielfeld

Tel.: 0521-545-4110

CN-Pol: 07-541-4110

PHK Dominik Keil

Tel.: 0521-545-4116

CN-Pol: 07-545-4116

der it-Fako hat es dann zunächst einen 

Pilotbetrieb in den Behörden Pader-

born, Märkischer Kreis und Recklinghau-

sen gegeben. Nach einigen Anpassungen 

konnte die it-Fako dann im Jahr 2010 den 

Abschlussbericht vorlegen, in dem sie den 

landesweiten Betrieb für esb empfohlen 

hat. Mittlerweile wird esb landesweit als 

Standardverfahren eingesetzt. 

Streife: Was wird die it-Fako denn in Zu-

kunft beschäftigen?

Giere: Zurzeit erarbeitet das mik eine 

neue it-Strategie für nrw, die wir fachlich 

begleiten. Da spielt vor allem das Thema 

Mobilität eine große Rolle, denn bei vielen 

Verfahren wäre es günstig, wenn man auch 

transportable Geräte nutzen könnte. Dazu 

müssen frühzeitig die Weichen gestellt 

werden. Allerdings ist nicht alles, was 

gewünscht wird, auch umsetzbar. Die Poli-

zei muss sich nunmal an gewisse Sicher-

heitsstandards halten – und diese kön-

nen bei mobilen Geräten nicht unbedingt 

immer gewährleistet werden. Deshalb 

muss genau geprüft werden, bei welchen 

Verfahren dies Sinn macht.  ///

Das Interview führte Simone Wroblewski
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Die Aufgaben der Polizeibeschäftigten im 

Bereich Funküberwachung sind vielfältig: 

Sie sorgen für einen störungsfreien Funk-

verkehr, stellen hochspezialisierte Technik 

und versierte Experten für Einsätze aus 

besonderem Anlass zur Verfügung und sie 

sind auch als Sachverständige vor Gericht 

gefragt. Für diesen abwechslungsreichen 

Tätigkeitsbereich werden derzeit tech-

nisch vorgebildete Kolleginnen und Kolle-

gen gesucht. 

W
er hat sich nicht schon ein-

mal im Streifenwagen, auf der 

Wache oder in der Leitstelle 

über Störungen im Funk geärgert, die die 

Kommunikation einschränken oder gar 

unmöglich machen? Aber wer oder was 

stört den Funk? Mögliche Ursache kön-

nen defekte Funkgeräte oder Störstrah-

lungen beschädigter Haushaltsgeräte 

sein. Aber es gibt auch vorsätzliche Ver-

suche, den Funk zu stören. Die Suche 

nach den Ursachen von Funkstörungen 

im Analog- und Digitalfunk ist einer der 

typischen Einsatzbereiche der Funküber-

wachung des Landes nrw. Diese Aufgabe 

wird für alle Behörden und Organisatio-

nen mit Sicherheitsaufgaben (bos) wahr-

genommen. Die Funküberwachung ist im 

Sachgebiet (sg 42.4) beim Landesamt für 

Zentrale Polizeiliche Dienste (lzpd) nrw in 

Duisburg angesiedelt. Für einen störungs-

freien Funkverkehr ist eine Funknetzpla-

nung und Frequenzkoordination in allen 

analogen Funk- und Steuerfrequenzen  > 

Die Funküberwachung nrw 
Ein spannender Job für technisch Interessierte
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erforderlich. So kann man ausschließen, 

dass sich die Nutzer gegenseitig beein-

trächtigen. Insbesondere bei Großeinsät-

zen unter Beteiligung unterschiedlicher 

Organisationseinheiten und Behörden 

muss dieser Fernmeldeeinsatz sorgfältig 

geplant und koordiniert werden. Dadurch 

werden mögliche Funkstörungen schon 

im Vorfeld verhindert. Hierzu gehört auch 

eine umfassende Beratung der Polizeifüh-

rerin oder des Polizeiführers über die vor-

handenen Kommunikationsmöglichkeiten 

und -mittel.

Die Aufgabe der Landesbetriebslei-

tung wird durch die Funküberwachung 

im gesamten Analogfunkbereich für die 

durch die Bundesnetzagentur (bNetza) 

und das Bundesministerium des Innern 

(bmi) zugewiesenen Frequenzen wahrge-

nommen. Hier werden nicht nur Sprech-

funknetze betrieben, sondern auch Fre-

quenzen für Datenfunknetze genutzt – wie 

zum Beispiel die Bildübertragung per Funk. 

Für alle analogen Funkübertragungen im 

bos-Bereich ist die Funküberwachung des 

Landes nrw die Genehmigungsbehörde. 

Damit beschränkt sich die Aufgabe nicht 

nur auf den Polizeifunk.

Funküberwachung im operativen Einsatz

Aber nicht nur die Polizei nutzt die Mög-

lichkeiten der modernen Funktechnik, 

sondern auch Kriminelle. Um hier adäquat 

agieren und reagieren zu können, wird 

die Funküberwachung auch dazu einge-

setzt, Funkwellen so zu stören, dass die 

ursprünglichen Ziele der Aussendung nicht 

mehr erreicht werden können. Die Funk-

überwachung nrw ist dabei die Dienst-

stelle, die im Bund-Ländervergleich nicht 

nur sehr kompetente Fachleute, sondern 

auch die beste Technik stellen kann und 

damit bundesweit gefragter Gesprächs-

partner für diesen Spezialbereich ist.

Die Funküberwachung ist die einzige 

Stelle, die durch den Einsatz hochspeziel-

ler Messtechnik in gsm-, umts-, lte- und 

w-lan-Netzen in nrw notwendige Maßnah-

men umsetzen kann. In diesem Einsatzbe-

reich arbeitet sie in der Regel mit den Spe-

zialeinheiten der Länder und des Bundes 

zusammen.

In speziellen Einsatzlagen geht es häufig 

darum, Täterabsichten zu erkennen und je 

nach Vorgabe des Polizeiführers entschei-

dungsreif zu bewerten. Dafür ist die Funk-

überwachung mit in nrw einmaliger Spezi-

altechnik ausgestattet. Sie ist zum Beispiel 

in der Lage,  schwer verständliche Tondo-

kumente so aufzuarbeiten, dass diese wie-

der auswertbar werden. Diese Aufgabe ist 

zwar primär beim Landeskriminalamt (lka) 

angesiedelt, wird aber im Rahmen des 

Empfangens, Decodierens, Optimierens 

und Weiterleitens von Tätergesprächen in 

und aus Einsatzlagen mit übernommen.

technik
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→ Kontakt 

Der Sachgebietsleiter der Funk-

überwachung nrw, ephk Jürgen Künst-

ner, steht für Fragen gerne zur Verfü-

gung:

 

Tel: 0203 4175-4240 oder unter der  

E-Mail: juergen.kuenstner@polizei.nrw.de 

Spezialisten mit hohem  

Technikverständnis

Die Ergebnisse werden den Polizeibe-

hörden im Rahmen der Ermittlungen zur 

Verfügung gestellt, um weitere Ermitt-

lungen auf der Grundlage der übermit-

telten Daten durchführen zu können. Im 

Anschluss erfolgt oft die Vernehmung als 

sachverständige Zeugen vor Gericht, um 

das Ergebnis der Vermessungen zu erläu-

tern. Das Technikportfolio der Funküber-

wachung mit zum Teil einmalig bei den 

Polizeien der Länder und des Bundes vor-

handenen Einsatzmitteln hier in Gänze 

aufzuführen, ist an dieser Stelle auch 

aus Gründen des Geheimschutzes nicht 

möglich.  

Aufgrund der hohen Spezialisierung der 

Mitarbeiter und der oft sehr teuren und 

hochtechnischen Ausprägung dieser 

Technik, die meist nur von wenigen Spe-

zialisten dieser Dienststelle bedient wer-

den kann, werden die Funküberwachungs-

Experten immer wieder bei Einsätzen und 

Übungen der Spezialeinheiten nrw ange-

fordert und unterstützen diese mit Technik 

und Fachwissen. Die Funküberwachung 

nrw ist zusätzlich bundesweit ein gefrag-

ter Kooperationspartner – zusammen mit 

technischen Einsatzkräften anderer Län-

der und des Bundes sowie Fachleuten von 

Instituten, Universitäten und Firmen wer-

den technische Problemstellungen bear-

beitet, um innovative Lösungen zu finden. 

/// Jürgen Künstner lzpd nrw
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verkehr

Zum ersten Mal seit 2011 ist die Zahl der 

Verkehrstoten in nrw wieder gestiegen – 

insgesamt starben im Jahr 2014 auf den 

Straßen des Landes 520 Menschen. Das 

sind 41 mehr als 2013, ein Anstieg um 8,6 

Prozent. »Zu hohe Geschwindigkeit bleibt 

Killer Nummer Eins«, erklärt Innenminis-

ter Ralf Jäger. Daher erweitert die Polizei 

ab sofort ihre Verkehrsstrategie: Neben 

den drei Hauptunfallursachen zu hohe 

Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer und 

Verstoß gegen die Gurtpflicht gilt jetzt 

noch ein vierter Arbeitsschwerpunkt: Das 

Vorgehen gegen Handys am Steuer. »Die 

Polizei beobachtet eine zunehmende 

Verkehrsunfallstatistik nrw 2014 Gezieltes Vor- 
gehen der Polizei gegen Smartphones am Steuer

Nutzung von Smartphones beim Fahren«, 

so Jäger. »Selbst die Ablenkung durch den 

kurzen Blick aufs Display bedeutet ein 

lebensgefährliches Risiko«.

D
ie Zahl der Schwerverletzten auf 

nordrhein-westfälischen Straßen 

nahm im vergangenen Jahr um 

mehr als elf Prozent auf 13.490 Unfallop-

fer zu. Auch bei den Leichtverletzten gab 

es einen Anstieg, und zwar um 3.273 auf 

63.271 – das sind 5,5 Prozent mehr.

Einen leichten Anstieg gab es auch bei 

den schwächsten Verkehrsteilnehmern: 68 

Radfahrer starben – das sind zwölf mehr 

als im Vorjahr. 50 Prozent dieser Unfälle 

wurden dabei durch eigenes Fehlverhal-

ten verursacht. Dies gilt auch für die Fuß-

gänger. Hier gab es mit 115 Toten einen 

Anstieg um 5,5 Prozent. Hier zeigt die Ana-

lyse ebenfalls, dass rund die Hälfte der 

getöteten Fußgänger den Unfall selber 

verschuldet hat. Daraus zieht der Innenmi-

nister zwei Schlüsse: »Zum einen bedeu-

tet es, dass Autofahrer jeden zweiten die-

ser Unfälle verursacht haben. Das sollte 

jedem klar sein, der sich hinter das Lenk-

rad setzt und die Verkehrsregeln missach-

tet: Er gefährdet Fußgänger und Radfahrer. 

Und zum anderen ist die Frage, wie viele  >

verkehr
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Verkehrstote 

Zeitraum 2005 – 2014

Datenbasis: Verkehrsunfallstatistik nrw 2014

Verkehrstote mit Ursache GeschwindigkeitVerkehrstote Gesamt
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Alle 57 Minuten ein verunglückter Senior (ab 6
5 Jah
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Alle 41 Minuten ein verunglückter 18 bis 24
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Alle 82 Min. ein verunglücktes Kind

Alle 17 Stunden wurde  ein Mensch im Straßenverkehr getötet

Alle 55 Sekunden nahm die Polizei einen Verkehrsunfall auf

Alle 33 Minuten ein verunglückter R
ad

fah
rer

Alle 7 M
in. e

in Veru

nglü
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r

dieser 

Menschen

noch leben 

könnten, wenn die 

Autos langsamer ge- 

fahren wären.« 

Die Zahl der tödlich 

verunglückten Motorradfah-

rer ist im vergangenen Jahr prak-

tisch unverändert geblieben. Der bis-

her niedrigste Wert seit 1990 von 69 getö-

teten Motorradfahrern wurde mit 70 im 

Jahr 2014 nur knapp verfehlt. »Die polizei-

liche Präsenz an besonders risikoreichen 

Biker-Strecken zahlt sich offenbar aus«, 

erläuterte dazu Ralf Jäger. 

Erfolgreiche Unfallprävention

Die besondere Aufmerksamkeit der Poli-

zei gilt den jungen Erwachsenen im Alter 

zwischen 18 und 24 Jahren, weil sie über-

durchschnittlich oft in schwere Verkehrs-

unfälle verwickelt sind. Die Zahl der Ver-

kehrstoten in dieser Altersgruppe stieg 

von 68 auf 72 (plus 5,9 Prozent). Sie liegt 

damit aber immer noch deutlich unter 

den Zahlen von 2012. »Dieser Rückgang 

ist auch ein Erfolg unserer Unfallpräven-

tion. Herausragendes Projekt dabei ist 

der »Crash Kurs nrw«.« Dieses Präven-

tionsprogramm richtet sich an Jugendli-

che der 10. und 11. Klasse und zeigt ihnen 

unter anderem anhand von Augenzeugen-

berichten die Gefahren zu schnellen Fah-

rens auf. An dem Programm haben bislang 

verkehr

2014 in nrw

430.000 Jugendliche in nrw teilgenom-

men. »Hier leisten alle vorbildliche Über-

zeugungsarbeit«, so der Minister. 

Gezielt gegen Handynutzung am 

Steuer vorgehen 

Die Polizei sieht mit großer Sorge, dass 

Autofahrer sich am Steuer zunehmend 

ablenken lassen. Eine immer größere 

Rolle spielen dabei Smartphones. »Wer bei 

Tempo 50 den Blick für zwei Sekunden von 

der Straße abwendet, um z. B. aufs Display 

zu schauen, fährt fast 30 Meter im Blind-

flug. Telefonieren am Steuer ohne Frei-

sprechanlage ist genauso gefährlich wie 

0,8 Promille Alkohol im Blut. Wer eine sms 

schreibt, reagiert wie ein Fahrer mit 1,1 

Promille«, warnt Ralf Jäger. 

Die Polizei wird deshalb noch intensi-

ver gegen die riskante Ablenkung durch 

Smartphones vorgehen: Sie wird ver-

stärkt aufklären und dabei das emotionale 

und erlebnisbetonte Konzept des Crash-

Kurses einsetzen. Zudem wird in Zukunft

intensiver

kontrolliert

und entspre-

chend sanktio-

niert. Zu dieser kon-

sequenten Verfolgung 

rechtswidriger Handynut-

zung zählt auch die Beweissi-

cherung. »Die Folgen können bei 

einem leichtsinnigen Verhalten sehr 

unangenehm sein. Das heißt konkret: Wenn 

bei einem Unfall mit Personenschaden der 

Verdacht besteht, dass der Fahrer durch 

das Handy abgelenkt war, wird die nrw-

Polizei künftig das Handy sicherstellen und 

auf Anordnung der Staatsanwaltschaft 

auswerten, ob zum Unfallzeitpunkt eine 

Kommunikationsverbindung bestand.« 

In Nordrhein-Westfalen wird die Han-

dynutzung bei Verkehrsunfällen mit Ver-

letzten bzw. hohem Sachschaden bereits 

seit 1998 erhoben. Seither bewegt sich 

diese Zahl zwischen 115 und 169. »Auch 

wenn dies nur geringe Zahlen sind, wissen 

wir, dass wir ein sehr großes Dunkelfeld 

haben. Ich begrüße daher ausdrücklich 

die Forderungen des jüngsten Verkehrsge-

richtstages, dass diese Daten bundesweit 

einheitlich erhoben werden. Außerdem 

brauchen wir klarere rechtliche Vorschrif-

ten, die der aktuellen Entwicklung gerecht 

werden und das Nutzen von Mobiltele-

fonen im Straßenverkehr eindeutig ein-

schränken«, betont Jäger.  /// 

Redaktion Streife
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Unfallverursacher 

Zeitraum 2010 – 2014

Datenbasis: Verkehrsunfallstatistik nrw 2014

18-jährige Pkw-Fahrer als Verursacher Verunglückte (bei vu mit Pkw)Beteiligung von Pkw-Fahrern an vu
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Verletzte 

Zeitraum 2010 – 2014

Datenbasis: Verkehrsunfallstatistik nrw 2014
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M

ASSNAHMEN DER POLIZEI ZUM ERHALT 

 »Gewichtsblitzer«, Kontrollen und Ermittlungen

MASSNAHMEN DER  POLIZEI ZUM ERHALT
DER LEVERKUSENER  RHEINbRücKE

»Auf der a1 Dortmund – Köln bleibt die Leverkusener Brü-

cke für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 

über 3,5 Tonnen in beiden Richtungen für mehrere Monate 

gesperrt. Eine Umleitung führt über die a3 und die a4«, so lau-

tet seit Monaten der immer wiederkehrende Hinweis im wdr 

Verkehrsfunk. Zehn Kilometer Stau in beide Richtungen, ver-

passte Termine, geplatzte Geschäfte, unpünktliche Fracht, 

Konventionalstrafen und genervte Autofahrer sind das Ergeb-

nis der monatelangen Beschränkungen und Bautätigkeiten 

auf der schwer beschädigten Rheinbrücke. Straßenverkehrs-, 

verkehr
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M

ASSNAHMEN DER POLIZEI ZUM ERHALT 
MASSNAHMEN DER  POLIZEI ZUM ERHALT
DER LEVERKUSENER  RHEINbRücKE »Gewichtsblitzer«,  

Kontrollen  
und Ermittlungen

Bußgeldbehörden und die Polizei nrw unternehmen viel, um 

illegale lkw-Überfahrten zu verhindern und die Brücke best-

möglich zu schonen. nrw-Verkehrsminister Michael Groschek 

erläutert dazu: »Es ist keine Lappalie, die Gewichtsobergrenze 

nicht zu beachten. Die Brücke wird dadurch akut gefährdet 

und ihre Lebensdauer erheblich verkürzt. Den lkw-Fahrern 

und Spediteuren muss klar werden, dass sie sich damit selbst 

schaden: Sie verhindern durch ihre Fahrlässigkeit, dass wir die 

Brücke so schnell wie möglich wieder für den lkw-Verkehr frei-

geben können.«   >

Fo
to

: J
o

ch
e

n
 T

a
ck



26 Streife    # 02  02 / 03 2015

I
m Zuge der ersten »Brückensperrung« Ende November 2012 

wurden umgehend vor allem polizeiliche Maßnahmen initiiert. 

»Das Verbot einer Überfahrt für lkw mit einer Gesamtmasse 

von über 3,5 Tonnen war in den Speditionen und bei den Fah-

rern lange Zeit unbekannt und musste zunächst einmal öffentlich 

gemacht werden«, erklärt Polizeihauptkommissar Jürgen Göbel, 

Leiter der Schwerlastgruppe beim Polizeipräsidium Köln. In den 

ersten Tagen waren die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes und 

der Autobahnwachen daher 24 Stunden vor Ort und versuchten 

die täglichen Überfahrten von etwa 14.000 lkw zu beschränken. 

Das erste Konzept sah sowohl Aufklärungsmaßnahmen, Stau-

absicherung, eine Kontrolle des Durchfahrtverbotes mit Anhalte-

kontrollen als auch eine fotografische Beweissicherung inklusive 

Anzeigenerstattung vor. Pressetermine vor Ort und öffentlich-

keitswirksame Berichterstattungen in den Medien sollten außer-

dem dazu beitragen, den Bekanntheitsgrad des Verbots zu stei-

gern. »Die Bemühungen waren damals allerdings nur von mäßi-

gem Erfolg gekrönt. In drei Schichten zogen die Beamtinnen und 

Beamten stündlich zehn lkw aus dem Verkehr, während sie zuse-

hen mussten, wie hunderte weitere Lastzüge an ihnen vorbei-

fuhren«, so Göbel. Damals sah der Bußgeldkatalog noch ein Ver-

warnungsgeld von nur 20 Euro vor, was bei den Fahrern eher zu 

einem Schmunzeln statt zur Einsicht führte. Dieser Zustand blieb 

bis März 2013 erhalten, als dann auf der Brücke wieder freie Fahrt 

möglich war. Nicht für lange Zeit, wie die Zukunft zeigen sollte.

die schäden

Schäden gibt es in den Hohlkästen der stählernen 

Schrägseilbrücke. Konkret handelt es sich um Risse in 

über 200 stählernen Querträgern. Lange wurde ver-

sucht, die gerade durch den Schwerverkehr verursach-

ten Risse in der Stahlkonstruktion zu schweißen, bis 

dies aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu verantwor-

ten war. Acht Seilkammern wurden daher ab August 2014 

mit Stahlblechen verstärkt: 16 Bleche und 32 Winkel-

bleche wurden dazu mit Hilfe von 6.500 Schrauben fest 

miteinander verbunden. Trotzdem entdeckten Exper-

ten Ende November 2014 neue Schäden an den gerade 

erst geschweißten Nähten, so dass der Verkehr auf der 

Brücke für ein weiteres halbes Jahr beschränkt werden 

muss, da ein Teilversagen in der Stahlstruktur befürch-

tet wird. 

verkehr
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Umfassendere Maßnahmen ergriffen

Mitte Juni 2014 wurde das aktuelle Schadensausmaß der Brücke 

bekannt, sodass die Straßenverkehrsbehörde das erneute Ver-

bot für schwere lkw anordnen musste. Bis heute dauert die mitt-

lerweile dritte Verkehrsbeschränkung für Fahrzeuge ab 3,5 Ton-

nen an. Das gemeinsame Maßnahmenkonzept wurde umfassend 

modifiziert und verschärft:

 > Es erfolgte eine umfassende und intensive Öffentlichkeitsar-

beit, insbesondere im Hinblick auf die jetzt unmissverständli-

che und umfangreiche Beschilderung vor Ort.

 > Die Bußgeldstellen nutzen nun die Möglichkeit einer Verdop-

pelung des Bußgeldes von 75 auf 150 Euro. Die ausgiebige 

Beschilderung lässt grundsätzlich keine andere Annahme zu, 

als dass die illegale Überfahrt vorsätzlich erfolgt.

 > Es kommen mehrsprachige Flyer für die ausländischen lkw-

Fahrer zum Einsatz, um Akzeptanz zu schaffen. Sie beinhalten 

die Verbotsverfügung, Hinweise zum Bußgeld sowie weiterfüh-

rende Verkehrshinweise.

 > Die Polizei setzt seither sogenannte Gewichtsblitzer zur Ahn-

dung der Verstöße ein. In Zusammenarbeit mit den Bußgeld-

stellen Köln und Leverkusen ließ die Polizei dazu die vorhan-

denen Geschwindigkeitsmessanlagen umprogrammieren.  

Die Technik erfasst lkw und lässt eine Verfolgung aller Durch-

fahrtverstöße zu.

 > Es erfolgt eine umfassende Prüfung von lkw und Fahrern bei 

erkannten Verstößen. Nicht nur die Überfahrt selbst wird vor 

Ort sanktioniert. Durch die Spezialisten der Schwerlastgruppe 

werden Ladungssicherung, Arbeitszeit oder technische Män-

gel intensiv geprüft und bewertet. Da dies einige Zeit braucht 

und in der Regel dazu führt, dass weitere kostspielige Ver-

stöße entdeckt werden, versuchen vorsichtige Fahrer dies von 

vornherein zu umgehen, indem sie einen anderen Weg über 

den Rhein wählen. 

 > Kräfte des Einsatztrupps der Autobahnpolizei werden in Zivil 

und uniformiert eingesetzt, um insbesondere das vorsätzliche 

Abdecken der Kennzeichen aufzuklären.

 > Es wird nun auch die Möglichkeit der Vermögensabschöp-

fung genutzt. In Zusammenarbeit mit den Bußgeldstellen 

wird in einem komplizierten Verfahren der fiktive Gewinn, 

der durch das Fahren der Abkürzung über die Brücke erzielt 

wird, berechnet. Es ergeben sich teilweise Beträge von über 

2.000 Euro, die dem Unternehmer in Rechnung gestellt 

werden.

 > Die Bußgeldstellen sprechen Fahrverbote für unbelehrbare 

lkw-Fahrer aus. So verhängte die Stadt Leverkusen etwa ein 

Fahrverbot für einen 47-jährigen Kraftfahrer, der innerhalb 

von dreieinhalb Wochen elf Mal verbotswidrig über die Brücke 

gefahren war. Das angeordnete Bußgeld von 1.000 Euro war 

entsprechend hoch dimensioniert.  > 

zahlen rund um die 
verkehrsüberwachung

Im Zeitraum vom 24.06. bis 16.12.2014 ergaben sich 165 

Messtage für die »Gewichtsblitzer«: 

Die optische Anlage erfasste dabei 80.773 Verstöße und 

arbeitete mit einer für solche Verfahren sehr geringen 

Ausschussquote von nur elf Prozent, das heißt nur 9.827 

Messungen waren nicht verwertbar. 

Der Anteil der erfassten deutschen Fahrzeuge lag bei 25 

Prozent, 75 Prozent stammten aus dem Ausland. 

Zwei Drittel der Verstöße werden von Fahrern, die in Rich-

tung Dortmund unterwegs sind, begangen, ein Drittel von 

den Fahrern in Richtung Saarbrücken.
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rheinbrücke leverkusen

Maßnahmen Durchfahrverstoß:

Polizei 2.370

Stadt Köln 55.500

Stadt Leverkusen 25.500

bußgelder aus:

Fahrverboten (3) 2.898€

Vermögensabschöpfung 9.146€

Untersagung Weiterfahrt 30

Stilllegung 6

Strafverfahren Kennzeichenmissbrauch 94

Der Erfolg gibt den Beteiligten recht. Nach Einrichtung der 

Beschränkung im Juni 2014 wurden noch bis zu 1.500 Verstöße 

am Tag gezählt. Bis September 2014 konnte die Quote bis auf 535 

(werktags) reduziert werden. 

Immer noch uneinsichtige Fahrer

Auch wenn es mittlerweile weniger als zwei Prozent sind, die das 

Verbot missachten: Für so manchen lkw-Fahrer scheint es nicht 

leicht, die Sperrung zu verstehen und zu akzeptieren. Diese Fahr-

zeugführer halten sich stur an ihr Navi oder strikt an die Anwei-

sungen ihres Chefs. »An der optischen Wahrnehmung kann es 

jedenfalls nicht liegen. Insgesamt 84 im Vorfeld gut sichtbare, teils 

groß dimensionierte Verbotsschilder sind einfach nicht zu über-

sehen. Sie sind an allen Zufahrten, weit verbreitet auf dem Köl-

ner Autobahnring, aber auch kilometerweit vorher angebracht«, 

betont Jürgen Göbel. 

fakten zur brücke

Die Brücke wurde 1965 eröffnet, seit 1986 ist sie sechs-

spurig. Das Bauwerk ist 1.061 Meter lang und besteht aus 

zwei Abschnitten, einer linksrheinischen Vorlandbrücke 

aus Spannbeton (372 m) und einer stählernen Schräg-

seilbrücke über den Rhein (687 m). Die Brücke gehört 

zu etwa 300 weiteren nordrhein-westfälischen Brücken, 

die in den 1960er und 1970er Jahren errichtet wurden, 

als lkw noch mit maximal 32 Tonnen zulässiger Gesamt-

masse unterwegs waren. Damals lagen die Neuzulassun-

gen in der Bundesrepublik für Sattelzugmaschinen bei 

3.716 Fahrzeugen jährlich – in 2013 waren es hingegen 

30.069.

verkehr
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Eine Herausforderung für die Polizei seien außerdem lkw-Fah-

rer, die ihr vorderes Kennzeichen vor der Überfahrt vorsätzlich 

abdeckten oder gänzlich abnehmen würden. Von Juli bis Dezem-

ber 2014 waren insgesamt 94 solcher Fälle durch das Verkehrs-

kommissariat 4 dokumentiert worden. Die Ermittlungen in 34 

Fällen sind aussichtslos, da dort keinerlei Ansatzpunkte für die 

Feststellung des Fahrers vorliegen. Bislang konnten drei Tatver-

dächtige ermittelt werden, die Recherche in den übrigen Sach-

verhalten dauert noch an. »Erschwerend kommt hinzu, dass viele 

Fahrer zusätzlich ihr Gesicht verdecken, wenn sie vom »Gewichts-

blitzer« erfasst werden«, erklärt der Leiter der Schwerlastgruppe.

Beobachtet man den lkw-Verkehr auf der Brücke eine gewisse 

Zeit, fällt ein bemerkenswerter Umstand ins Auge: Verbotene 

Überfahrten einzelner lkw sind selten, sie kommen stets im Pulk 

zu mehreren, dicht hintereinander gefahren. »Dem Urinstinkt 

»Schutz in der Gruppe« folgend, sinkt die Wahrscheinlichkeit 

für den einzelnen von einer Polizeistreife angehalten zu werden, 

schnell auf 1:10. Mit diesem Risiko lässt es sich wohl offensichtlich 

leben oder besser gesagt: Gas geben«, so Göbel.

Auswertung im Verkehrskommissariat 3

Eine besonders enge Zusammenarbeit gibt es zwischen der Poli-

zei und den beteiligten Städten. An Werktagen werden dem Ver-

kehrskommissariat 3 die Originaldaten des »Gewichtsblitzers« 

umgehend auf einem Speichermedium zur Auswertung zur Ver-

fügung gestellt. Die Übermittlung erfolgt durch Kuriere beider 

Städte. Die Sachbearbeiter sichten dann jede »Gewichtsmes-

sung« nach Fahrzeugzuordnung, der Erkennbarkeit des Kennzei-

chens, nach plötzlich auftretenden Fehlern wie Blitzausfall oder 

zu frühes oder zu spätes Auslösen. Mit den Daten der Messstelle, 

also der Tatzeit mit Datum, der Fahrspur, dem Fahrzeugtyp, dem 

Kennzeichen und der Bildnummer werden die Bußgeldbescheide 

dann über die Bußgeldstellen Köln und Leverkusen an die Betrof-

fenen verschickt. Die Halter und Fahrer ausländischer Fahrzeuge 

werden anhand der über das Kraftfahrtbundesamt mittels einer 

Abfrage über das »European Car and Driving Licence Information 

System« (eucaris) ermittelten Daten angeschrieben.   >
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die verkehrsbelastung

Als die Leverkusener Rheinbrücke Mitte der 1960er 

Jahre eröffnet wurde, führte der Verkehr über insgesamt 

vier Fahrstreifen. Die Kapazität war für täglich 40.000 

Fahrzeuge berechnet. Damit galt die Brücke seinerzeit 

als richtungsweisend und zukunftsorientiert. In der Zeit 

vor der Verkehrsbeschränkung zählte der Landesbe-

trieb Straßen nrw 120.000 Überfahrten täglich, darun-

ter 21.000 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Heute, in stark 

angeschlagenem Zustand, hat das Bauwerk weiterhin 

mit rund 100.000 Überfahrten zu kämpfen. Darunter 

befinden sich täglich immer noch etwa 500 lkw über 3,5 

Tonnen. Verkehrsprognosen des Landesbetriebs Straßen 

nrw rechnen für das Jahr 2025 mit einer Belastung von 

160.000 Fahrzeugen pro Tag.

Personelle Herausforderungen gemeistert

Die Auswertung des sogenannten Gewichtsblitzers stellte das 

Verkehrskommissariat bei einer Zahl von mehreren hundert Ver-

stößen am Tag vor personelle Probleme. Vor dem Hintergrund 

der zu leistenden Arbeit wurde schnell klar, dass ständig zwei 

Auswerter mit eigenem pc benötigt wurden. Unter temporä-

rer Abordnung weiterer Mitarbeiter waren die vorliegenden Vor-

gänge jedoch bis Ende November 2014 abgearbeitet. Die Sich-

tung und Bewertung der Messfotos und die parallele Abfrage der 

eucaris-Halter ermöglichen seitdem eine nahezu tagesaktuelle 

Bearbeitung.

Mit Umstellung der polizeilichen Netzwerkrechner auf Win-

dows 8 vereinfacht sich die Auswertung und Bearbeitung erheb-

lich. Die Auswertesoftware »eso Digitales II« erlaubt außerdem 

die zeitgleiche Nutzung auf mehreren pcs. Sowohl Geschwin-

digkeitsverstöße als auch das Nichtbeachten des Durchfahrt-

verbotes werden dann parallel verarbeitet. Die Software ent-

hält zudem zahlreiche automatisierte Arbeitsschritte, die die 

Sachbearbeitung erleichtern. Ein weiterer Vorteil ist die Recher-

chefähigkeit der erfassten Messdaten.

Es ist den Verantwortlichen im zweiten Halbjahr 2014 durch 

ein konzentriertes Paket an Maßnahmen gelungen, die Zahl der 

uneinsichtigen Lastwagenfahrer auf etwa zwei Prozent des lkw-

Verkehrs zu reduzieren. Auf dieser Basis sollte es möglich sein, 

die Befahrbarkeit der angeschlagenen Brücke, zumindest für 

den leichtgewichtigen Verkehr, noch einige Jahre zu sichern. Die 

gemeinsamen Initiativen gegen den Verfall der Brücke zeigen 

bereits jetzt Erfolg. Das sieht auch Verkehrsminister Michael Gro-

schek so: »Die Polizei setzt an der Leverkusener Brücke nicht ein-

fach nur Verkehrsverbote durch. Sie sichert mit ihrer Arbeit den 

Erhalt einer der wichtigsten Verkehrsverbindungen in Deutsch-

land. Für diesen Einsatz möchte ich mich ausdrücklich bei den 

Beamten bedanken.« Die operativen polizeilichen Maßnahmen 

werden andauern und in den täglichen Dienstbetrieb des Ver-

kehrsdienstes integriert.  ///

Jürgen Göbel, pp Köln/Simone Wroblewski

verkehr

Fo
to

s(
2

):
 J

o
ch

e
n

 T
a

ck



zu allen Seminaren und Freizeitveran-

staltungen sind Polizeibeamtinnen und –

beamte, Angestellte im Polizeidienst und 

Pensionäre eingeladen:

»NEUE MEDIEN – FLUcH ODER 

SEGEN FüR POLIZEI, KIRcHE UND 

GESELLScHAFT«

Die sogenannten neuen Medien haben 

unsere Gesellschaft verändert und mit ihr 

die Polizei ebenso wie die Kirche. Doch 

wie tief ist diese Wandlung im Vergleich zu 

anderen Umwälzungen wie beispielsweise 

dem Fernsehen? Welchen Einfluss haben 

die »social media« und was bedeuten die 

neuen technischen Möglichkeiten für die 

Polizei? Werden Ermittlungen erleichtert 

oder erschweren die neuen Medien die 

Tätigkeit der Polizei? Und schließlich: Wie 

fällt eine ethisch-theologische Bewertung 

des digitalen Wandels aus? Diesen Fragen 

soll in dem Seminar nachgegangen werden.

>   13. – 17. April in der Kath. Akademie 

Schwerte 

>   16. – 20. November in der Landvolks-

hochschule Hardehausen 

>  30. November bis 4. Dezember in der 

 Bildungsstätte Liborianum Paderborn

TAGE DER RUHE UND DES  

ScHWEIGENS – ANTWORT FINDEN 

IM ScHWEIGEN UND HöREN.

>  12. – 14. Juni im Haus der Stille im  

Benediktinerkloster »Königsmünster«  

in Meschede

WANDERWOcHENENDE 

>  21. - 22. August in der Egge ab Har-

dehausen mit Ihren Partnern/innen 

oder für Einzelteilnehmer. Teil-

nahmekosten 80 € pro Person für 

Halbpension plus Nebenkosten bei 

Eigenanreise.

PILGER- UND STUDIENREISE 

NAcH ASSISI UND ROM

>  19. – 29. September mit Ihren Part-

nern/innen als kombinierte Flug/

Busreise durch Umbrien bis zur 

römischen Küste. Kosten im DZ 

für die Reise mit Halbpension und 

diversen Leistungen ca. 1500 €.

POLIZEIWALLFAHRT 2015

>  Ansprechpartner ist Polizeiseelsor-

ger Hubertus Kesselheim:

 hubertus.kesselheim@polizei.rlp.de 

 Anmeldung siehe unten

ZEITRAUM: IM ATEM ATMEN – 

bEGEGNUNG MIT SIcH SELbST, MIT 

ANDEREN UND DARübER HINAUS. 

> Besinnungstage

>   24. – 28. August im Haus der Stille im 

Benediktinerkloster »Königsmünster«  

in Meschede

»AUSEINANDERSETZUNG MIT 

DEUTScHER GEScHIcHTE UND 

GEGENWART AM bEISPIEL DES 

HARZES«

>  Motorradfahrerseminar mit staatsbür-

gerlichen-, sozial- und berufsethischen 

Inhalten

> 27. April – 1. Mai in Wernigerode

EUROPASEMINAR ZUM THEMA 

»HERAUSFORDERUNGEN FüR   

EUROPA 2015 ANGESIcHTS NEUER 

KONFLIKTHERDE IN DER WELT«: 

> staatsbürgerliches-, sozial- und  

 berufs  ethisches Seminar

>  25. – 30. Oktober in Waldshut-Tiengen, 

Luzern, Bern und Konstanz

STUDIENTAG »cARITAS« 

>  mit Besuch der gleichnamigen Ausstel-

lung im Diözesanmuseum Paderborn 

>  am 19. August 2015 im Diözesanbil-

dungshaus Liborianum in Paderborn

KOSTEN DER FORTbILDUNGSSEMINARE: 

sind für die Hauptseminare und das Motorradseminar am Tagungsort zu entrichten 

oder vorher zu überweisen und beträgt 25 € pro Tag und Teilnehmer für Vollpension. 

Für das Europaseminar als gemeinsame Busreise mit Halbpension inklusive Bus pro 

Person im Doppelzimmer 465 € und im Einzelzimmer 515 €. Anzahlung von 100 € bei 

Anmeldung. Für die Exerzitien bei Eigenanreise für Vollpension im Einzelzimmer im 

Haus der Stille mit geistlicher Anleitung und Begleitung vom 12.–14.6. 150 € und vom 

24.–28.8. 325 €. Für den Studientag »Caritas« für Fortbildung, Eintritt und Verpflegung 

bei Eigenanreise 35 €.

bANKVERbINDUNG FüR ANZAHLUNGEN:

Bank für Kirche und Caritas, eG

BIC: GENODEM1BKC und IBAN: DE87 4726 0307 0056609802

freizeit-
veranstaltungen 2015

ANMELDUNGEN UND INFO´S:

Polizeiseelsorge im Erzbistum Paderborn

Polizeidekan Msgr. W. Bender 

Sekretärin Frau de Kegel

Carl-Sonnenschein-Weg 6

33758 Schloß Holte - Stukenbrock

Tel: 05207-995937 | Fax. 05207-995968   

E-mail: 

polizeiseelsorge@erzbistum-paderborn.de 

Internet:

www.polizeiseelsorge-erzbistum-paderborn.de

fortbildungsseminare 2015 

Polizeiseelsorge im Erzbistum Paderborn
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Platz erkämpfte sich die Mannschaft des 

pp Duisburg, vor der Mannschaft des pp 

Münster auf Platz 3. 

pp Köln siegt in der Offenen Klasse

In der Offenen Klasse wurde in zwei Dreier-

gruppen begonnen, in denen sich die Mann-

schaften des pp Köln und des pp Düssel-

dorf als Gruppenerste durchsetzten. Im 

Halbfinale und den Überkreuzbegegnun-

gen mit den jeweils Gruppenzweiten der sg 

pp Münster/lafp nrw (Münster) sowie der 

sg lka nrw/lr Neuss/lafp nrw (Brühl) 

standen die beiden Erstplatzierten auch im 

Finale, nach dem sich die Mannschaft des 

pp Köln – nach einem 2:0 gegen das pp Düs-

seldorf – »Polizeilandesmeister Volleyball 

2014 der Offenen Klasse« nennen kann. 

pp bochum Polizeilandesmeister in der 

Altersklasse

In der Altersklasse war – anders als bei 

den letzten Meisterschaften im Jahr 2011 

– keine Vorrunde erforderlich. In der End-

runde »Jeder gegen Jeden« waren die 

Spiele hart umkämpft und endeten alle 

2:1 (alle Sätze wurden bis zum Limit von 

25 Punkten gespielt). Letztendlich konnte 

sich die Mannschaft des pp Bochum 

durchsetzen und wurde somit »Polizeilan-

desmeister Volleyball 2014 in der Alters-

klasse«. Zweiter wurde die Mannschaft des 

pp Köln vor der des pp Dortmund.

Drei Jahre nach den letzten Landesmeis-

terschaften wurden am 27. November 2014 

die Polizeilandesmeisterschaften (plm) im 

Volleyball in der Offenen Klasse, der Alters-

klasse und der Frauen ausgetragen. Aus-

richter waren das Landesamt für Ausbil-

dung, Fortbildung und Personalangelegen-

heiten (lafp) nrw in Zusammenarbeit mit 

dem Polizeisportverein (psv) Bork. Für das 

lafp nrw begrüßte der Leitende Polizeidi-

rektor (lpd) Uwe Thieme die Teilnehmen-

den. Polizeirat Stephan Zenker vom Minis-

terium für Inneres und Kommunales (mik) 

nrw eröffnete dann die Meisterschaften 

für den Sportbeauftragten der Polizei nrw. 

S
echs Mannschaften in der Offenen 

Klasse, drei Mannschaften in der 

Altersklasse und neun Mannschaf-

ten der Frauen kämpften in der Endrunde 

um den begehrten Meistertitel. 

Die Frauenkonkurrenz mit neun Mann-

schaften ermittelte zunächst in Dreier-

gruppen die jeweiligen ersten, zweiten 

und dritten der Gruppen und spielte dann 

in neuen Gruppen die Platzierungen aus. 

Die Spiele in der Platzierungsrunde waren 

in Teilen schwer umkämpft und ließen an 

Spannung nichts zu wünschen übrig. Im 

Hinblick auf die Spitzengruppe setzte 

sich die Mannschaft der Spielgemein-

schaft (sg) des Polizeipräsidiums (pp) 

Düsseldorf und des Landrats (lr) Mett-

mann aber nach beiden 2:0-Siegen dann 

doch deutlich an die Spitze und kann sich 

zu Recht »Polizeilandesmeister im Vol-

leyball 2014 der Frauen« nennen. Den 2. 

Polizeilandesmeisterschaften im Volleyball 

Erster Platz für die Damen-Spielgemeinschaft pp 
Düsseldorf und lr Mettmann 

prisma

Insgesamt war das Turnier um die Polizei-

landesmeisterschaften im Volleyball eine 

gelungene Veranstaltung mit vielen langen 

und spannenden Ballwechseln. Alle Mann-

schaften zeigten sich auf einem sportlich 

hohen Niveau. Im Rahmen der Siegereh-

rung überreichten der Vorsitzende des 

Polizeisportkuratoriums nrw, lpd Günter 

Lange, die Fachwartin im Volleyball nrw 

Andrea Mersch-Schneider, und der Sport-

wart des psv Bork Ralf Lehrke die Urkun-

den, Medaillen und Pokale für die drei 

Erstplatzierten. Günter Lange überreichte 

abschließend noch den Ehrenpreis des 

Ministers für Inneres und Kommunales 

nrw für die beste sportliche Gesamtleis-

tung an Kim Behrens vom pp Münster und 

Sebastian Jeschor vom pp Köln. ///

Andrea Mersch-Schneider, Fachwartin 

im Volleyball nrw/Andrea Schaub, Poli-

zeisportkuratorium nrw

Polizeilandesmeister im Volleyball der  
Frauen: sg Düsseldorf/Mettmann

Volleyball Frauen: Köln gegen Recklinghausen

Polizeilandesmeister im Volleyball der Alters-
klasse: pp Bochum

Sebastian Jeschor vom pp Köln (links),
Günter Lange, Vorsitzender psk nrw (rechts)
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Wettkampfprogramm
der Polizei nrw 2015

plm Tischtennis  28.04.2015 pp und psv Oberhausen

plm Leichtathletik 19.05.2015  lr und psv Unna

plm Triathlon  28.06.2015 pp und psv Düsseldorf

plm Fußball Frauen 04.09. 2015 pp und psv Düsseldorf

plm Handball Frauen 17.09.2015  lr und psv Köln

dpm crosslauf  11.03.–13.03.2015 Bad Harzburg (Niedersachsen)

dpm Handball Männer 20.04.–24.04.2015 lafp nrw Selm, psv Bork

dpm Marathon  24.04.–27.04.2015 Hamburg 

dpm Triathlon  06.08.–09.08.2015 Arensee (Sachsen-Anhalt)

dpm Leichtathletik 31.08.–03.09.2015 Lübeck (Bund)

dpm Ju-Jutsu  27.10.–30.10.2015 Bad Blankenburg (Thüringen)

fm Fußball Frauen 24.–26.03.2015 lafp nrw Selm

fm Tennis  13.–15.04.2015 lafp nrw und dhpol Münster

fm Radsport  05.–07.05.2015 lafp nrw bz Brühl

fm Fußball Männer 12.–14.10.2015 lafp nrw Selm

fm Judo  19.–21.10.2015 lafp nrw bz shs

fm Volleyball Frauen 07.–09.12.2015 lafp nrw Selm

fm Volleyball Männer 09.–11.12.2015 lafp nrw Selm

epm Judo  10.05.–13.05.2015 Dresden (Sachsen) 

epm Tennis  12.09.–19.09.2015 Mailand (Italien)

epm Volleyball Frauen 05.10.–11.10.2015 St. Petersburg (Russland)

polizeilandesmeisterschaften (plm)

deutsche polizeimeisterschaften (dpm)

fördermassnahmen (fm)

europäische polizeimeisterschaften (epm)

→ Kontakt zum Polizei- 

sportkuratorium nrw: 

Andrea Schaub, psk nrw

Kanalstr. 7, 47533 Kleve

Telefon: 0221 504-2200
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preisrätsel

best of »Rock 
the ballet«
starring »Bad 
Boys of Dance«

Seit 2008 mischen Rasta Thomas und 

seine »Bad Boys of Dance« die Szene auf 

– »Rock the Ballet« definierte den Klas-

sischen Tanz neu.

D
ie Idee ist so einfach wie genial: Zu 

Rock- und Pop-Songs bewegen 

sich Tänzer von Weltklasse vor 

auf regenden Videoprojektionen. Seit 2008 

touren die multimediale Tanz-Per for man-

ces »Rock the Ballet« und »Rock the Ballet 

2« erfolgreich auf vier Kontinenten – rund 

eine Millionen Fans sahen »Rock the Bal-

let« in mehr als 750 Aufführungen in über 

20 Staaten. 

Erfunden wurde Rock the Ballet von 

dem Ehepaar Rasta Thomas und Adrienne 

Canterna, er leitet die Truppe, sie choreo-

graphiert und das erfolgreich seit sechs 

Jahren. Von Anfang an wollte Rasta Tho-

mas zwar unbedingt Ballett auf höchstem 

bereits gebuchte Tickets. Bitte geben Sie 

bei der Buchung das Kennwort »Streife« 

an. Ticket-Hotline: 0 1 8 0 5 - 9 1 1 5 0 5 

(0,14 Euro/Min., Mobilfunkpreise maxi-

mal 0,42 Euro/Min.).

Um an der Verlosung der Freikarten im 

Rahmen unseres Kreuzworträtsels teil-

zunehmen, müssen Sie das richtige 

Lö sungswort auf einer ausreichend fran-

kierten Postkarte oder per e-Mail bis zum 

15. März 2015 einsenden an:

Innenministerium nrw, Redaktion Streife, 

Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf, 

E-Mail: streife@mik.nrw.de 

Bitte der Redaktion: Bei e-Mails im 

Betreff nur preisrätsel eintragen und 

grundsätzlich die vollständige Privat-

adresse angeben. Danke!

Niveau zeigen, aber die Tradition mit Hip 

Hop und modernem Tanz, Kampfsport und 

Gesellschaftstanz anreichern. 

Nun kommt die Tanzkompagnie mit 

einer »Best of«-Produktion ins Ruhrge-

biet. Die »Streife« verlost je zwei mal zwei 

Tickets für die Aufführungen in Düsseldorf 

am 25. März um 20 Uhr, für Dortmund am 

5. April um 19 Uhr sowie in Essen am 24. 

April um 20 Uhr. 

Als Leser der »Streife« haben Sie außer-

dem die Möglichkeit, »Best of Rock the 

Ballet« mit 20 Prozent Rabatt zu erleben. 

Das Angebot gilt für die Vorstellungen im 

Capitol Theater Düsseldorf, Konzert haus 

Dortmund sowie im Colosseum Theater 

Essen. Den Rabatt gibt es in den Preiska-

tegorien 1 bis 3. Er gilt je nach Verfügbar-

keit auf den Kartengrundpreis zzgl. Ver-

sandkosten. Der Rabatt gilt nicht auf 
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